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18. Gesetz: Wiener I.andarheitsordnung; Abänderung (\X'iener Landarhcitsordnungsnovelle 1978). 

18. Haushalt !eben und es überwiegend selbst 
pflegen, 

GWc;setz v
1
omd 2·b ~prird·I 1979• n:itddem ~ide nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sinn· 

1ener an ar ettso nung gean ert wir emäß d · · Kar nzur!aub 
(Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1978) ~ s· anzduweAnb enl, ;venAn sie "'..:?en h en „~Ilen 

l 
1m 1nne es s. 1n nspruu.1 ne me wv • 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: Anstelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft 
, . • „ (§ 77 e Abs. 2) tritt die Mitteilung von der An-

Dte Wiener Landarbeitsordnung, LGBI. fur nahme eines Kindes an Kindes Statt oder von 
Wien Nr. 22/194'.,, zuletzt geändert duri:h Lai;· der behördlichen Verständigung über die Zusage 
desgese';'.' LGBI. fur Wien Nr. 6/1977, wird W<e' der übergabe und der Erklärung über die beab
folgt geandert: sichtigte Übernahme eines Kindes in Pflege; in 

Artikel I 

1. § 77 b Abs. 1 hat zu lauten: 

beiden Fällen muß mit der Mitteilung das Ver
langen auf Gewährung eines Karenzurlaubes ver
bunden sein. Anstelle des im Abs. 1 erster Halb
satz festgelegten Zeitpunktes ist der Karenz-

»§ 77 b. (!) Dienstnehmerinnen dürfen bis urlaub Adoptivmüttern ab dem Tage der An
zum Abhiuf von acht Wodten nach ihrer Ent- nahme eines Kindes an Kindes Statt, Dienst
bindung nicht beschäftigt werden. Nach Früh- nehmerinnen im Sinne der z. 2 ab dem Tage 
gebu;ten, Mehrhn~~geburtei: oder. Kaaser_schnitt- der Obernahme eines Kindes in Pflege bis zum 
entbmdungen verlangert sich diese Frist auf Ablauf eines Jahres nach dessen Geburt zu ge
zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung der Acht-, währen." 
wochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so' . . . 
verlängert sich die aditwöchige Schutzfrist nach „ 4. Nach § 77 J ist folgender § 77 k emzu
der Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzungt fugen: 
höchstens jedoch bis zur Dauer von zwölf 
Wochen." 

2. Im zweiten Satz des § 77 g Abs. 1 sind die 
Worte ,,vorübergehender Kurzarbeit" durch das 
Wort uKurzarbeit" zu ersetzen. 

3. Dem § 77 h ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

„(5) Die §§ 77 e, 77 f, 77 i sowie Abs. 1 bis 4 
sind auf Dienstnehmer.innen, die 

1. allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, 
welches das erste Lebensjahr noch nicht voll
endet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivmütter), 

2. in der Absicht, ein Kind an K:indes Statt 
anzunehmen, dieses in unentgeltlidie PBege 
genommen haben, mit dem Kind im selben 

„§ 77 k. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilli
gung oder des Befreiungssdieines ($§ 4 und 15 
des Ausländerbesdiäftigungsgesetzes, BGB!. 
Nr. 218/1975) einer Ausländerin wird im Falle 
der Schwangerschaft und der Entbindung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, jn dem ihr Dienst
verhältnis nach § 77 e Abs. 1 und den dafür 
sonst geltenden gesetzlichen oder vertraglidien 
Bestimmungen redt.tsgültig beendet werden 
kann." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner 
Kundmachung in Kraft. 
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